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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1997

Norm

ABGB §1151 IC

HeimArbG §2

Rechtssatz

Sowohl in der Judikatur als auch in der Lehre wird die Au2assung vertreten, daß das Beschäftigungsverhältnis in der

Heimarbeit (Heimarbeitsverhältnis) kein Arbeitsverhältnis (Dienstverhältnis) aufgrund eines Arbeitsvertrages darstellt,

wie es in der Regel beim Betriebsarbeitnehmer vorliegt. Diese Au2assung geht von der Überlegung aus, daß ein

wesentliches Merkmal des Arbeitsverhältnisses, nämlich die Eingliederung in die Betriebsorganisation und damit die

persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers, im Heimarbeitsverhältnis nicht gegeben ist.
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